
   

  

 

     
   

   

    

   

      
 

  

  

    

      
    

        

     
    
      

  
  

    
      
     

          
    

   
        

    
       

    
       
   

 

  

Deutscher Bundestag Drucksache 19/19039 
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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Markus Kurth, Dr. Wolfgang 
Strengmann-Kuhn, Sven-Christian Kindler und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung 

– Drucksachen 19/17586, 19/19037 – 

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 7 Nummer 3 Buchstabe c wird wie folgt gefasst: 

,c) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 2a und 2b eingefügt: 

„(2a) Krankheiten, die bei Versicherten vor der Bezeichnung als Berufs-
krankheiten bereits entstanden waren, sind rückwirkend frühestens anzuerkennen 

1. in den Fällen des Absatzes 1 als Berufskrankheit zu dem Zeitpunkt, in dem 
die Bezeichnung in Kraft getreten ist, 

2. in den Fällen des Absatzes 2 wie eine Berufskrankheit zu dem Zeitpunkt, in 
dem die neuen Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft vorgelegen ha-
ben; hat der Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten eine Emp-
fehlung für die Bezeichnung einer neuen Berufskrankheit beschlossen, ist für 
die Anerkennung maßgebend der Tag der Beschlussfassung. 

(2b) Erkranken Versicherte, die infolge der besonderen Bedingungen ihrer 
versicherten Tätigkeit in erhöhtem Maße der Gefahr einer beruflich verursachten 
Erkrankung, die nicht in der Rechtsverordnung nach Absatz 1 genannt wird, aus-
gesetzt waren, an einer solchen Krankheit und können aufgrund einer sehr selte-
nen Gefährdung oder zu kleiner Personengruppen keine oder zu wenig medizi-
nisch-wissenschaftliche epidemiologische Erkenntnisse beigebracht werden, 
können die Unfallversicherungsträger im Benehmen mit der für den medizini-
schen Arbeitsschutz zuständigen Stelle die Krankheit ausnahmsweise als Berufs-
krankheit anerkennen, soweit sich andernfalls aus der Anwendung dieser Vor-
schrift eine unbillige Härte ergibt. Eine Anerkennung nach Satz 1 setzt voraus, 
dass der Zusammenhang über einen pathogenen Mechanismus nachgewiesen sein 
muss und konkurrierende Kausalfaktoren ausgeschlossen werden.“ ‘ 

Berlin, den 5. Mai 2020 

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion 
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Begründung 

Der Änderungsantrag beruht auf einem Vorschlag des Bundesrats (vgl. BR-Drs. 2/20 vom 14.02.20). 

Zu Absatz 2a: 

Es handelt sich um die Übernahme der Regelung des Gesetzentwurfs aus formalen Gründen. 

Zu Absatz 2b: 

Eine Härtefallklausel ist aus Gründen der Einzelfallgerechtigkeit und der Billigkeit für solche Fälle im Gesetz 
vorzusehen, in denen aufgrund der Seltenheit von Gefährdungen oder sehr geringer Betroffenenzahlen keine 
ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, um eine Berufskrankheit anzuerkennen. Bei seltener 
Gefährdung oder zu kleiner Personengruppe liegen häufig keine oder zu wenig medizinisch-wissenschaftliche 
epidemiologische Erkenntnisse vor, um entsprechende Krankheiten in die Berufskrankheiten-Liste aufzunehmen, 
beispielsweise das Halswirbelsäulensyndrom einer Geigerin oder eines Geigers verursacht durch ständige Fehl-
haltung. Auch Fälle des Zusammenwirkens von mehreren potenziell krebserzeugenden Gefahrstoffen könnten 
im Einzelfall berücksichtigt werden. Eine entsprechende Härtefallklausel sollte jedoch restriktiv angewendet 
werden. Eine unbillige Härte ist anzunehmen, wenn die Krankheit mit starken Auswirkungen, zum Beispiel aus-
geprägter Leistungseinschränkung, einhergeht (MdE 70 bis 90 Prozent). Die Anerkennung als Berufskrankheit 
erfolgt, wie bei Härtefallregelungen üblich, im Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen des jeweils zuständigen 
Unfallversicherungsträgers. 
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